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Strategy Performance

Konzeptionelle Grundlage

Als Ausgangspunkt für die Identifizierung von Dimensionen und 
Erfolgsfaktoren des „Masterplans Zielorientierte Steuerung“ diente ein 
bekanntes Konzept aus der wissenschaftlichen Literatur. Der in der 
unteren Abbildung dargestellte Steuerungsrahmen von Anthony & 
Govindarajan (2007) verdeutlicht sehr anschaulich, dass zwischen der 
strategischen Ausgangsbasis einer Organisation und ihrer Leistung eine 
Fülle an Implementierungsmechanismen wirksam ist. Diese Implemen-
tierungsmechanismen laufen in verschiedenen Dimensionen ab, die auf 
vielfältige Weise miteinander verknüpft sind. 

Bisher sind diese Dimensionen und gegenseitigen Wirkungsmechanis-
men für viele Organisationen im öffentlichen Bereich aber noch eine 
Black Box. Das Schaubild von Anthony & Govindarajan (2007) verdeut-
licht bereits, dass der zu verwendende Betrachtungsfokus über eine rein
instrumentelle Betrachtung von Wandel hinausgehen muss. Vielmehr 
bedarf es eines umfassenden ganzheitlichen Ansatzes mit Bezug auf 
viele unterschiedliche Dimensionen. 

Rahmenkonzept der Strategieimplementierung (Quelle: Anthony/Govindarajan, 2007, S. 8)

„Masterplan Zielorientierte Steuerung“



„Masterplan Zielorientierte Steuerung“

Die von den Mitgliedern des Arbeitskreises 
entwickelte Struktur des „Masterplans Zielorien-
tierte Steuerung“ weist fünf inhaltliche Dimen-
sionen (vertikale Achse) und drei zeitliche Phasen 
(horizontale Achse) auf. Zahlreiche Elemente des 
Steuerungsrahmens von Anthony & Govindarajan
(2007) finden sich in der hier dargestellten 
Struktur wieder.

Die erste inhaltliche Dimension „Führungswille“ 
bezieht sich auf die Bereitschaft und Motivation 
der Behördenleitung, sich dem Thema der Ziel-
orientierten Steuerung anzunehmen.

Die zweite inhaltliche Dimension „Inhaltlicher 
Rahmen“ umfasst all solche Aspekte, welche 
durch die inhaltlichen Besonderheiten der Behör-
de mitbestimmt werden, z.B. die Controlling-
instrumente, das Kennzahlensystem, oder auch 
die Ziele der Behörde. 

Die dritte Dimension „Organisation“ nimmt vor 
allem Bezug auf technisch orientierte und orga-
nisationsspezifische Fragestellungen, z.B. die 
Aufgabenverteilung innerhalb der Behörde. 

Die vierte Dimension „Führungsprozess“  um-
fasst solche Erfolgsfaktoren, die insbesondere 
prozesstechnischer Art sind, für deren Umset-
zung jedoch speziell die Führungsebene in der
Verantwortung gesehen wird.

Die fünfte Dimension „Veränderungsprozess begleiten“ beinhaltet hauptsächlich verhaltensorien-
tierte Erfolgsfaktoren wie die Verbesserung der Einstellung und Aufgeschlossenheit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gegenüber Zielorientierter Steuerung. 

Die drei zeitlichen Phasen der Einführung einer Zielorientierten Steuerung sind benannt mit 
„unabdingbare Voraussetzung bzw. Einführungsphase“ (Phase 1), „Aufbau- und Vertiefungsphase“ 
(Phase 2) und „Stabilisierung und Weiterentwicklung“ (Phase 3). Die Bezeichnungen sprechen für 
sich.

Struktur des „Masterplans Zielorientierte Steuerung“

Zeitliche und inhaltliche Dimensionen

5 inhaltliche Dimensionen

Phase 1 Phase 2 Phase 3

3 zeitliche Dimensionen

Unabdingbare 
Voraussetzung

Aufbau- und 
Vertiefungsphase

Stabilisierung und 
Weiterentwicklung

Organisation

Veränderungs-
prozess begleiten

inhaltlicher 
Rahmen

Führungswille

Führungsprozess
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Hintergrund und Überblick zum Prüfschema  

Um den Entwicklungsstand der Zielorientierten Steuerung in einer In einem zweiten Schritt entwickelte der Arbeitskreis auf Basis des 
Behörde zu bewerten, hat der Arbeitskreis in enger Zusammenarbeit mit „Masterplans Zielorientierte Steuerung“ einen „Fragebogen zur 
den Controlling-Lehrstühlen der Universitäten der Bundeswehr München Bestimmung behördlicher Reifegrade“. Dieser Fragebogen bildet die 41 
und der WHU - Otto Beisheim School of Management ein „Prüfschema Erfolgsfaktoren des „Masterplans Zielorientierte Steuerung“ mittels 
zur Bestimmung behördlicher Reifegrade der Zielorientierten Steuerung“ einzelner Fragen ab (i.d.R. 2-3 Fragen pro Erfolgsfaktor), die schriftlich 
entwickelt. Damit kommt der Arbeitskreis einer weiteren Empfehlung des von den Führungskräften, den Controllern, aber auch von den Mit-
Bundesrechnungshofes nach, welche die Definition von behördlichen arbeiterinnen und Mitarbeitern beantwortet werden sollten. 
Reifegraden (Entwicklungsstufen) in Abhängigkeit vom Umsetzungsstand 
und der Kombination verschiedener Elemente vorsieht. Gemäß dieser In einem dritten Schritt hat der Arbeitskreis ein Auswertungsmodell 
Empfehlung soll die Entwicklung eines Stufenmodells den Behörden nicht festgelegt, mit dem der Reifegrad der Zielorientierten Steuerung auf 
nur die Selbsteinschätzung hinsichtlich der Erreichung bzw. Umsetzung Basis der beantworteten Fragebögen ermittelt werden kann. Dieses 
der Zielorientierten Steuerung erleichtern, sondern auch Ziel- und Auswertungsmodell orientiert sich an dem in der Betriebswirtschafts-
Qualitätsabsprachen ermöglichen. lehre anerkannten Verfahren der Nutzwertanalyse, die subjektive 

Einschätzungen von Befragten operationalisiert, d.h. messbar macht, 
Um dieser Empfehlung des Bundesrechnungshofes nachzukommen, gewichtet und verdichtet (vgl. Weber/ Schäffer (2014)). 
wurde im ersten Schritt ein „Stufenmodell“ entwickelt, welches die 
Reifegrade der Zielorientierten Steuerung definiert. Dieses Stufenmodell Das Stufenmodell der Reifegrade der Zielorientierten, das Instrument 
umfasst vier Reifegrade der Zielorientierten Steuerung, welche den des „Fragebogens zur Bestimmung behördlicher Reifegrade“ sowie das 
Umsetzungsstand der Erfolgsfaktoren des „Masterplans Zielorientierte Auswertungsmodell werden in diesem Leitfaden näher erläutert. Sie 
Steuerung“ widerspiegeln. bilden die Grundlagen für das „Prüfschema zur Bestimmung der 

Reifegrade der Zielorientierten Steuerung“.

Die Grundlagen des Prüfschemas zur Bestimmung behördlicher Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Arbeitskreis Steuerung und Controlling in öffentlichen Institutionen Seite 7

Prüfschema zur Bestimmung der Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

1. Das „Stufenmodell“ 2. Der „Fragebogen“ 3. Die „Auswertung“ 

Reifegrade der Zielorientierten Steuerung
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Reifegrade der Zielorientierten Steuerung 

Die „Gewichtung der Erfolgsfaktoren“ als erste Grundlage des Prüfschemas 

Um die Bedeutung der einzelnen Erfolgsfaktoren für die Einführung der Der Zuordnung der einzelnen Erfolgsfaktoren zu den genannten 
Zielorientierten Steuerung besser einschätzen zu können, sah der Kategorien liegt keine empirische Untersuchung zugrunde, sondern 
Arbeitskreis die Notwendigkeit, die 41 Erfolgsfaktoren des „Masterplans erfolgte stattdessen auf Basis von subjektiven Experteneinschätzungen. 
Zielorientierte Steuerung“ hinsichtlich ihrer Bedeutung zu gewichten.  Ihre Gewichtung wurde auf Basis wissenschaftlicher Vorarbeit und 
Dabei erschienen einige Erfolgsfaktoren wichtiger für eine erfolgreiche anschließenden intensiven Plenumsdiskussionen mit den Teilnehmer-
Einführung der Zielorientierten Steuerung als andere. So ist aus der Sicht organisationen des Arbeitskreises vorgenommen.
des Arbeitskreises bspw. der Erfolgsfaktor „Führung muss sich zur 
Zielorientierten Steuerung bekennen“ wichtiger für die Einführung der Obwohl die Vermutung naheläge, dass sich die Gewichtung der Erfolgs-
neuen Steuerungslogik als der Erfolgsfaktor „Öffentliche Wahrnehmung faktoren an deren Position innerhalb des „Masterplans Zielorientierte 
der Behörde verbessern“. Obwohl beide Erfolgsfaktoren relevante Steuerung“, d.h. an den inhaltlichen Dimensionen und zeitlichen Phasen, 
Aspekte einer neuen Steuerungslogik abbilden, ist die grundsätzliche orientiert hat, wurde diese jedoch losgelöst von der Position eines 
Reformbereitschaft der Führung von höherer Bedeutung, d.h. erfolgsent- Erfolgsfaktors innerhalb des Masterplans vorgenommen. Stattdessen 
scheidender, als die Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der erfolgte die Priorisierung allein auf Basis der inhaltlichen Bedeutung des 
Behörde durch gezielte Kommunikationskampagnen. Mangelt es nämlich Erfolgsfaktors für den Erfolg der Einführung der Zielorientierten 
an der grundsätzlichen Reformbereitschaft auf der Führungsebene, ist Steuerung in einer Behörde insgesamt.
das Reformvorhaben nicht zu verwirklichen (vgl. hierzu den Leitfaden 
„Führungsmotivation & Initiative“). Fehlen in einer Behörde dagegen die Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gewichtung der Erfolgsfaktoren 
finanziellen Mittel, um durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen die des „Masterplans Zielorientierte Steuerung“ nach den drei genannten 
öffentliche Wahrnehmung der Organisation zu verbessern, kann sich die Kategorien.
Zielorientierte Steuerung dennoch bereits in vielen Teilen der 
Organisation durchgesetzt haben.

Die Mitglieder des Arbeitskreises schlagen folgende Kategorien der 
Gewichtung für die Erfolgsfaktoren des „Masterplans Zielorientierte 
Steuerung“ vor:

1 = „zentral bedeutsam“
2 = „sehr wichtig“
3 = „wichtig“
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Reifegrade der Zielorientierten Steuerung
Die „Gewichtung der Erfolgsfaktoren“ als erste Grundlage des Prüfschemas 



Reifegrade der Zielorientierten Steuerung 

Die „Gewichtung der Erfolgsfaktoren“ als erste Grundlage des Prüfschemas 
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Wie die Gewichtung der Erfolgsfaktoren (vgl. Abbildung Seite 10) ver-
deutlicht, ergibt sich ein recht ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Erfolgsfaktoren der Kategorie 1=„zentral bedeutsam“ und 2=„sehr 
wichtig“. Nur wenige Erfolgsfaktoren erhalten dagegen die Gewichtung 
der Prioritätsstufe 3=„wichtig“.

Es zeigt sich, dass insbesondere solche Erfolgsfaktoren die Gewichtung 
der Kategorie 1 erhalten haben, die sich auf das Verhalten der Führungs-
kräfte in einer Behörde beziehen. Dies steht im Einklang mit zahlreichen 
Autoren und Erfahrungen aus der Praxis, welche die Bedeutung der 
Reformbereitschaft von Führungskräften für organisationale Verän-
derungen hervorheben (vgl. hierzu auch Leitfaden „Führungsmotivation 
& Initiative“). Doch auch die Definition von Steuerungsobjekten, die 
Quantifizierbarkeit oder Messbarkeit von Leistungen oder der Einsatz 
passgenauer Planungs- und Reportinginstrumente bekommen die 
höchste Prioritätsstufe zugewiesen. Hierdurch wird deutlich, dass auch 
die inhaltlichen, planungs- und kontrollsystemspezifischen Aspekte der 
Zielorientierten Steuerung besondere Aufmerksamkeit erfahren sollten -
ein weiterer Gesichtspunkt, der sich ebenfalls in der einschlägigen Lite-
ratur widerspiegelt (vgl. Ferreira/Otley (2009); Chenhall (2003); 
Speckbacher et al. (2003)).

Erfolgsfaktoren wie z.B. „Öffentliche Wahrnehmung der Behörde ver-
bessern“, „Externes Wissen einholen“ oder „Persönliche Vorteile/ 
Ansehen für ein der Zielorientierten Steuerung förderliches Verhalten 
schaffen“ erhalten dagegen eine Gewichtung der Stufe 3, da sie zwar als 
„wichtig“, aber nicht absolut erfolgsentscheidend für die Einführung der 
neuen Steuerungslogik in einer Behörde erachtet werden.
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Prüfschema zur Bestimmung der

Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Agenda 

 Hintergrund und Überblick zum Prüfschema 

 Die „Gewichtung der Erfolgsfaktoren“ als erste Grundlage des Prüfschemas 

 Das „Stufenmodell“ als zweite Grundlage des Prüfschemas

 Der „Fragebogen“ als dritte Grundlage des Prüfschemas

 Die „Auswertung“ als vierte Grundlage des Prüfschemas

 Fazit 



Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Das „Stufenmodell“ als zweite Grundlage des Prüfschemas 
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Reifegrad 4

Reifegrad 3

Reifegrad 2

Reifegrad 1

Erfolgsfaktoren zu 76-100% umgesetzt 
Die Erfolgsfaktoren der Zielorientierten Steuerung werden in der Behörde umfassend 
umgesetzt und es wird ganzheitlich zielorientiert gesteuert.

Erfolgsfaktoren zu 51-75% umgesetzt
Die Erfolgsfaktoren der Zielorientierten Steuerung werden in der Behörde teilweise 
umgesetzt und die Behörde befindet sich hinsichtlich der Zielorientierten Steuerung
auf dem richtigen Weg.

Erfolgsfaktoren zu 26-50% umgesetzt
Die Erfolgsfaktoren der Zielorientierten Steuerung werden in der Behörde nur sehr 
vereinzelt umgesetzt, aber erste Ansätze einer Zielorientierten Steuerung sind 
erkennbar.

Erfolgsfaktoren zu 0-25% umgesetzt
Die Erfolgsfaktoren der Zielorientierten Steuerung werden in der Behörde gar nicht 
oder unzureichend umgesetzt und es wird gar nicht oder unzureichend zielorientiert 
gesteuert.

Ein von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), dem schweizerischen Diesem Stufenmodell liegt die Idee zugrunde, dass sich der von einer 
„Pendant“ zum Bundesrechnungshof, entwickeltes Stufenmodell diente Behörde erreichte Reifegrad der Zielorientierten Steuerung durch die 
dem Arbeitskreis bei der Definition von behördlichen Reifegraden als Anzahl und das Ausmaß bereits umgesetzter Erfolgsfaktoren des 
methodische Referenz (vgl. Eidgenössische Finanzkontrolle (2007), S. 12). „Masterplans Zielorientierte Steuerung“ bestimmt. Für den Umsetzungs-
Dieses Stufenmodell sieht insgesamt vier Stufen oder Reifegrade vor, stand der einzelnen Erfolgsfaktoren ist wiederum das Ausmaß der 
nach denen sich ein internes Kontrollsystem bewerten lässt. Die folgende bereits ergriffenen Maßnahmen entscheidend, die zur Umsetzung eines 
Abbildung veranschaulicht das Konzept des Stufenmodells, übertragen bestimmten Erfolgsfaktors erforderlich sind. Für jeden einzelnen 
auf das Konzept der Zielorientierten Steuerung. Das hier dargestellte Erfolgsfaktor sollte folglich, je nach Umsetzungsstand, ein spezifischer 
Stufenmodell umfasst, in Anlehnung an den Schweizer Vorschlag, vier Reifegrad bestimmt werden.
Reifegrade einer Zielorientierten Steuerung. 

Stufenmodell behördlicher Reifegrade der Zielorientierten Steuerung 
(in konzeptioneller Anlehnung an „Reifegrad eines IKS“ beschrieben von der Eidgenössischen Finanzkontrolle)
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Prüfschema zur Bestimmung der

Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Agenda 

 Hintergrund und Überblick zum Prüfschema 

 Die „Gewichtung der Erfolgsfaktoren“ als erste Grundlage des Prüfschemas 

 Das „Stufenmodell“ als zweite Grundlage des Prüfschemas

 Der „Fragebogen“ als dritte Grundlage des Prüfschemas

 Die „Auswertung“ als vierte Grundlage des Prüfschemas

 Fazit 



Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Der „Fragebogen“ als dritte Grundlage des Prüfschemas (I/II) 

Zum Zweck der Bestimmung behördlicher Reifegrade wurde auf Basis des Sie sollten auch Startpunkt von intensiven Diskussionen sein, um die 
„Masterplans Zielorientierte Steuerung“ ein standardisierter Fragebogen unterschiedlichen Wahrnehmungen abzugleichen und zu einer überein-
entwickelt. Die Befragung mittels Fragebogen stellt eine zentrale stimmenden Einschätzung zu kommen.
Datenerhebungsmethode in der empirischen Sozialforschung dar (vgl. 
Häder (2010); Seipel/Rieker (2003)). Sie gilt als klassische Methode der Um eine gewisse Repräsentativität der Ergebnisse der Befragung zu 
quantitativen Befragung, die sich sehr gut zur Messung und Quantifi- gewährleisten, empfiehlt sich eine möglichst große Zahl an Befragten. 
zierung von Sachverhalten eignet. Obgleich nach strengen wissenschaftlichen Kriterien 100 Personen je 

Zielgruppe zu befragen wären, erscheint es doch unrealistisch, in jeder 
Der vom Arbeitskreis entwickelte Fragebogen soll schriftlich durch Behörde 100 Führungskräfte und 100 Controller vorzufinden. Für eine 

sinnvolle Gewichtung der Zielgruppen empfiehlt der Arbeitskreis, den 
(1) die Führungskräfte als maßgebliche Treiber der Implementierung der „Fragebogen zur Bestimmung behördlicher Reifegrade“ von 40 

Zielorientierten Steuerung, Führungskräften, 20 Controllern und 40 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Behörde ausfüllen zu lassen. Es gilt jedoch festzuhalten, dass 

(2) die mit der Prozessteuerung der Zielorientierten Steuerung häufig 
eine solch hohe Anzahl an Controllern nicht in jeder Behörde verfügbar 

betrauten Controller, aber auch 
ist. In einem solchen Fall sollte auf die maximal zur Verfügung stehende 

(3) die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Führungsverantwortung) Anzahl an Controllern zurückgegriffen werden. Grundsätzlich wird 

als Adressaten der Zielorientierten Steuerung empfohlen, auch bei kleineren verfügbaren Stichproben das Verhältnis 
40% Führungskräfte, 20% Controller und 40% Mitarbeiterinnen und 

ausgefüllt werden. Die Erfassung dieser breiten Zielgruppe, welche Mitarbeiter einzuhalten. 

verschiedene Organisationsebenen einer Behörde berücksichtigt, soll ein 
möglichst valides Abbild des Reifegrades der Zielorientierten Steuerung Die Ergebnisse der einzelnen Zielgruppen fließen dann jeweils gewichtet 

ermöglichen. Bestehen bspw. erhebliche Unterschiede in der Wahrneh- zu einem Drittel in das Gesamtergebnis ein. Die Gleichgewichtung der 

mung hinsichtlich des Reifegrades der Zielorientierten Steuerung in einer Einschätzungen von Führungskräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Behörde, etwa zwischen Führungskräften und Beschäftigten ohne tern sowie Controllern wird vom Arbeitskreis deswegen als zweckmäßig 

Führungsverantwortung, so ist dies aus Sicht der Mitglieder des Arbeits- beachtet, weil einerseits davon auszugehen ist, dass alle drei Ziel-

kreises ein Indikator dafür, dass die Zielorientierte Steuerung noch nicht gruppen zur erfolgreichen Implementierung der Zielorientierten

umfassend in der Behörde akzeptiert und implementiert ist. Steuerung beitragen. Andererseits ist davon auszugehen, dass Ab-
weichungen in den Einschätzungen der Zielgruppen, inwieweit die 

Solche Unterschiede können durch die Befragung somit sichtbar gemacht einzelnen Erfolgsfaktoren in der Behörde tatsächlich umgesetzt sind, 

werden und spiegeln sich auch in der Abschätzung des Reifegrades wider. einen guten Indikator dafür darstellen, ob diese auch wirklich umgesetzt 
sind. 
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Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Der „Fragebogen“ als dritte Grundlage des Prüfschemas (II/II) 

Die Definition einer eigenen Zielgruppe „Controller“ wird dadurch diese einen guten Kompromiss zwischen der Möglichkeit der Befragten,
gerechtfertigt, dass diese den Einführungsstatus der Zielorientierten ein differenziertes Urteil zu geben, und der tatsächlichen Fähigkeit der 
Steuerung vermutlich am besten kennen und dementsprechend am Befragten hierzu darstellt (vgl. Malhotra/Peterson (2006)). Neben den 
besten beurteilen können. fünfstufigen Zustimmungsmöglichkeiten besteht zusätzlich die Möglich-

keit, eine Frage mit „Ich weiß nicht“ zu beantworten. Im Fall der 
Für die Entwicklung des Fragebogens wurden die einzelnen Erfolgs- Beantwortung einer Frage mit „Ich weiß nicht“, wird diese bei der 
faktoren des „Masterplans Zielorientierte Steuerung“ mit jeweils zwei bis Berechnung des Reifegrades nicht berücksichtigt. Im Unterschied zur 
drei Feststellungen (Statements) hinterlegt, welche den Erfolgsfaktor Beantwortung einer Frage mit „Ich stimme nicht zu“ wird die Antwort 
bestmöglich abbilden sollen. So wurden z.B. für den Erfolgsfaktor „Ich weiß nicht“ bei der Berechnung von Durchschnittswerten zur 
„Die Führung muss sich zur Zielorientierten Steuerung bekennen“ (vgl. Bestimmung des Reifegrades eines Erfolgsfaktors nicht herangezogen.
Leitfaden Führungsmotivation & Initiative) die folgenden drei Fest-
stellungen formuliert mit dem Ziel, den Erfolgsfaktor durch diese messbar Hier kann der „Fragebogen zur Bestimmung behördlicher Reifegrade“ 
zu machen: heruntergeladen werden. 

1) Die Zielorientierte Steuerung in unserer Behörde wird von dem uns  
übergeordneten Ministerium für unabdingbar gehalten.*

2) Die Zielorientierte Steuerung wird von der Behördenleitung für 
unabdingbar gehalten.

3) Ohne die Zielorientierte Steuerung sieht die Behördenleitung die 
Effektivität und Effizienz dieser Behörde gefährdet.

Da der „Masterplan Zielorientierte Steuerung“ insgesamt 41 Erfolgsfak-
toren umfasst, ist ein recht umfassender Fragebogen mit insgesamt 107 
Feststellungen entstanden. Über eine fünfstufige Likert-Skala sollen die 
Befragten den Grad ihrer Zustimmung oder Ablehnung hinsichtlich der 
einzelnen Feststellungen angeben (0=Stimme nicht zu; 4=Stimme voll zu). 
Obgleich einige Likert-Skalen in der empirischen Forschung auch sieben 
Antwortkategorien vorsehen, um eine feinere Unterscheidung der 
Antworten zu ermöglichen, wurde hier eine fünfstufige Skala gewählt, da
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*Nicht jede Behörde verfügt über ein übergeordnetes Ministerium. In diesem Fall ist „übergeordnetes Ministerium“ durch den Ausdruck „übergeordnete Behörde“ zu ersetzen.
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Prüfschema zur Bestimmung der

Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Agenda 

 Hintergrund und Überblick zum Prüfschema 

 Die „Gewichtung der Erfolgsfaktoren“ als erste Grundlage des Prüfschemas 

 Das „Stufenmodell“ als zweite Grundlage des Prüfschemas

 Der „Fragebogen“ als dritte Grundlage des Prüfschemas

 Die „Auswertung“ als vierte Grundlage des Prüfschemas

 Fazit 



Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Die „Auswertung“ als vierte Grundlage des Prüfschemas (I/IV) 

Das Konzept der Auswertung des „Fragebogens zur Bestimmung Das folgende Beispiel soll die Methode der Auswertung des Fragebogens
behördlicher Reifegrade“ sieht vor, dass jeder Erfolgsfaktor durch eine anhand eines einzelnen Erfolgsfaktors verdeutlichen.
Auswahl spezifischer Feststellungen (Statements) gemessen wird. Je nach 
Grad der Zustimmung eines Repondenten auf der fünfstufigen Likert-
Skala wird jede Feststellung (Statement) mit einer bestimmten Punktzahl 
hinterlegt. Gibt ein Befragter also bspw. bei der Feststellung Nr. 1
(„Die Zielorientierte Steuerung in unserer Behörde wird von dem uns 
übergeordneten Ministerium für unabdingbar gehalten.“*) des Frage-
bogens an „Stimme voll zu“, führt das zu einem Wert von 4 Punkten.

Wie im Leitfaden „Einführung der Zielorientierten Steuerung“ erläutert, 
haben die Mitglieder des Arbeitskreises eine Gewichtung der Erfolgs-
faktoren nach den drei Kategorien 1 = „zentral bedeutsam“, 2 = „sehr 
wichtig“ und 3 = „wichtig“ vorgenommen, um die Bedeutung der 
einzelnen Erfolgsfaktoren für die Einführung der Zielorientierten 
Steuerung besser einschätzen zu können. 

Durch die Beantwortung aller zu einem Erfolgsfaktor gehörigen Fest-
stellungen, i.d.R. 2-3 an der Zahl, ergibt sich eine Gesamtpunktzahl, 
welche - je nach Gewichtung des Erfolgsfaktors - entweder mit dem 
Faktor eins (bei Erfolgsfaktoren der Gewichtung 3=„wichtig“), dem Faktor 
zwei (bei Erfolgsfaktoren der Gewichtung 2=„sehr wichtig“) oder dem 
Faktor drei (bei Erfolgsfaktoren der Gewichtung 1=„zentral bedeutsam“) 
zu multiplizieren ist. Die für die einzelnen Erfolgsfaktoren erzielten 
Punkte werden schließlich addiert, um eine Gesamtpunktzahl zu erhal-
ten. Aus dem Verhältnis zwischen erreichter Gesamtpunktzahl und zu 
erreichender Gesamtpunktzahl ergibt sich ein prozentualer Wert, der die 
Zuordnung einer Behörde zu einem bestimmten Reifegrad ermöglicht 
(vgl. das oben im Leitfaden beschriebene „Stufenmodell“ ab Seite 12 ff.). 
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*Nicht jede Behörde verfügt über ein übergeordnetes Ministerium. In diesem Fall ist „übergeordnetes Ministerium“ durch den Ausdruck „übergeordnete Behörde“ zu ersetzen.
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Da der Erfolgsfaktor „Führung muss sich zur Zielorientierten Steuerung 
bekennen“ als „zentral bedeutsam“, d.h. entsprechend der Kategorie 
1, gewichtet ist, wird die erreichte Punktzahl mit 3 multipliziert, 
woraus sich eine maximal zu erreichende Gesamtpunktzahl von 36 (12 
x 3) ergibt. 

Stimmt der Befragte jedoch nur bei Feststellung Nr. 1 „voll zu“, gibt er 
jedoch bei Feststellung Nr. 2 „Stimme kaum zu“ (1=Stimme kaum zu) 
und bei Feststellung Nr. 3 „Stimme nicht zu“ (0=Stimme nicht zu) an, 
führen die Antworten für die drei Feststellungen zu einer Punktzahl 
von 5 (= 4 + 1 + 0). Multipliziert mit 3 ergibt sich in diesem Fall eine 
erreichte Gesamtpunktzahl von 15 für den Erfolgsfaktor „Führung muss 
sich zur Zielorientierten Steuerung bekennen“.

Hiermit hat der Befragte 0,42 (= 15/36), d.h. 42% der maximal zu 
erreichenden Gesamtpunktzahl für diesen Erfolgsfaktor erreicht. Der 
Reifegrad für den Erfolgsfaktor „Führung muss sich zur Zielorien-
tierten Steuerung bekennen“ wäre demnach dem Reifegrad 2 (26-50%) 
zuzuordnen, d.h. die Umsetzung dieses Erfolgsfaktors ist nur teilweise 
erfüllt.* Dieser Prozentwert fließt in die Gesamtanalyse ein.

Die pro Erfolgsfaktor erreichten Einzelpunktzahlen werden am Ende 
miteinander addiert und ergeben die erreichte Gesamtpunktzahl. Aus 
dem relativen Verhältnis zwischen der von der Behörde erreichten 
Gesamtpunktzahl zur maximal zu erreichenden Gesamtpunktzahl 
ergibt sich der Reifegrad der Zielorientierten Steuerung für die 
Behörde. 

Der Erfolgsfaktor „Führung muss sich zur Zielorientierten Steuerung 
bekennen“ wird durch drei Feststellungen abgebildet:

(1) Die Zielorientierte Steuerung in unserer Behörde wird von dem uns 
übergeordneten Ministerium für unabdingbar gehalten.*

(2) Die Zielorientierte Steuerung wird von der Behördenleitung für 
unabdingbar gehalten.

(3) Ohne die Zielorientierte Steuerung sieht die Behördenleitung die 
Effektivität und die Effizienz dieser Behörde gefährdet.

Anhand der fünfstufigen Likert-Skala im Fragebogen gibt die oder der 
Befragte ihren/seinen Grad der Zustimmung zu den einzelnen 
Feststellungen an. Der Grad der Zustimmung ist wie folgt codiert:

0=Stimme nicht zu
1=Stimme kaum zu
2=Neutral
3=Stimme etwas zu
4=Stimme voll zu
Antworten mit „Ich weiß nicht“ werden bei der Berechnung von 
Durchschnittswerten nicht berücksichtigt.

Stimmt der Befragte bspw. bei allen drei Feststellungen voll zu 
(4=Stimme voll zu), erhält er für die drei Feststellungen 
insgesamt 12 Punkte (4 x 3).

Die „Auswertung“ als vierte Grundlage des Prüfschemas (II/IV) 

Erläuterungen zur Berechnung des Reifegrades eines Erfolgsfaktors und der Behörde insgesamt 
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*Nicht jede Behörde verfügt über ein übergeordnetes Ministerium. In diesem Fall ist „übergeordnetes Ministerium“ durch den Ausdruck „übergeordnete Behörde“ zu ersetzen.
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Die „Auswertung“ als vierte Grundlage des Prüfschemas (III/IV) 

Da der Reifegrad der Zielorientierten Steuerung für die gesamte Behörde Die Abbildung unten zeigt eine exemplarische Ampeldarstellung der 
noch keine konkreten Hinweise liefert, an welchen Stellen zielgerichtete Reifegrade der Zielorientierten Steuerung für die einzelnen Teilbereiche 
Maßnahmen zu ergreifen sind, empfiehlt sich die Erstellung einer Detail- des Masterplans. Der Reifegrad einer einzelnen Matrixzelle bestimmt 
ansicht. Diese Detailansicht kann entweder auf Ebene „einzelner Teilbe- sich durch die erreichten Reifegrade der einzelnen Erfolgsfaktoren einer 
reiche“ des „Masterplans Zielorientierte Steuerung“ erfolgen, d.h. der jeweiligen Matrixzelle. Gemäß dem zuvor beschriebenen „Stufenmodell“ 
Reifegrad der Zielorientierten Steuerung wird auf Ebene der einzelnen (Seite 9), stellen die unterschiedlichen Farben die Reifegrade der 
Matrixzellen abgebildet (vgl. Abbildung unten), oder auf Ebene der Zielorientierten Steuerung dar (0-25% = Reifegrad 1; 26-50% = Reifegrad 
„einzelnen Erfolgsfaktoren“ (vgl. Abbildung auf Seite 17). 2; 51-75% = Reifegrad 3; 76-100% = Reifegrad 4). 
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Ebene 1 
„Führungswille“

Ebene 2 
„Inhaltlicher Rahmen“

Ebene 3 
„Organisation “

Ebene 4 
„Führungsprozess “

Ebene 5 
„Veränderungsprozess 

begleiten“

Phase 1 Phase 2 Phase 3

0-25% 26-50%

Reifegrad nach Anteil der erreichten Gesamtpunktzahl (in %)

51-75% 76-100%

Exemplarische Ampeldarstellung für die Teilbereiche (Matrixzellen) des „Masterplans Zielorientierte Steuerung“



Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Die „Auswertung“ als vierte Grundlage des Prüfschemas (IV/IV) 
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Exemplarische Ampeldarstellung für die einzelnen Erfolgsfaktoren des „Masterplans Zielorientierte Steuerung“

Ebene 1 
„Führungswille“

Ebene 2 
„Inhaltlicher Rahmen“

Ebene 3 
„Organisation “

Ebene 4 
„Führungsprozess “

Ebene 5 
„Veränderungsprozess 

begleiten“

Phase 1 Phase 2 Phase 3

0-25% 26-50% 51-75%

Reifegrad nach Anteil der erreichten Gesamtpunktzahl (in %)

76-100%

Folgende exemplarische Ampeldarstellung zeigt die Reifegrade der identifiziert und entsprechende Maßnahmen ausgearbeitet werden. 
Zielorientierten Steuerung auf Ebene der einzelnen Erfolgsfaktoren. Konkrete Hinweise zu möglichen Maßnahmen finden sich in den 
Diese Darstellungsvariante ist besonders empfehlenswert, da eine Behör- Leitfäden „Führungsmotivation & Initiative“, „Inhaltlicher Rahmen“, 
de auf diese Weise sehr genau erkennen kann, in welchen Bereichen der „Organisation“, „Führungsprozess“ und „Begleitung des Veränderungs
Zielorientierten Steuerung noch Schwachstellen vorhanden sind und in prozesses“. 
welchen Bereichen bereits wertvolle Maßnahmen auf dem Weg zur 
neuen Steuerungslogik ergriffen wurden. Mithilfe dieser detaillierten 
Darstellungsvariante können Verbesserungspotenziale leichter

-
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Prüfschema zur Bestimmung der

Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Agenda 

 Hintergrund und Überblick zum Prüfschema 

 Die „Gewichtung der Erfolgsfaktoren“ als erste Grundlage des Prüfschemas 

 Das „Stufenmodell“ als zweite Grundlage des Prüfschemas

 Der „Fragebogen“ als dritte Grundlage des Prüfschemas

 Die „Auswertung“ als vierte Grundlage des Prüfschemas

 Fazit 



Reifegrade der Zielorientierten Steuerung

Fazit

Das „Prüfschema zur Bestimmung der Reifegrade der Zielorientierten Das „Prüfschema zur Bestimmung behördlicher Reifegrade“ ist ein 
Steuerung“ bietet Behörden die Möglichkeit, sich einer umfassenden solides, schlankes und praxisnahes Instrument, welches Behörden dabei 
Selbstprüfung zu unterziehen. Richtig angewendet kann es aufzeigen, in hilft, den Status, aber auch den Fortschritt hinsichtlich der Einführung 
welchen Bereichen der Behörde noch gar nicht oder nur unzureichend der Zielorientierten Steuerung zu bestimmen und zu bewerten. Das 
zielorientiert gesteuert wird und in welchen Bereichen bereits wichtige Prüfschema wurde aus der Perspektive des öffentlichen Sektors und 
Maßnahmen zur Einführung der Zielorientierten Steuerung unter- unter Berücksichtigung seiner speziellen Begebenheiten entwickelt. 
nommen wurden. Doch neben der Selbsteinschätzung oder -prüfung Genau darin liegt die beste Voraussetzung für eine breite Akzeptanz 
bietet das Instrument ebenso die Option, anhand des beschriebenen dieses „Selbstprüfungsinstrumentes“ auf Ebene von Behördenleitungen, 
Stufenmodells konkrete Zielabsprachen für die Zukunft zu formulieren. Führungskräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Welche Fortschritte in einer Behörde innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens realistisch sind, um den nächsthöheren Reifegrad auf dem 
Weg zur Zielorientierten Steuerung zu erreichen, ist jedoch behörden-
spezifisch zu definieren und nicht pauschal zu beantworten.

Das Prüfschema basiert in hohem Maße auf Expertenmeinungen und 
Praxiserfahrungen der Arbeitskreisteilnehmer, die zu Erkenntnissen der 
Wissenschaft in Bezug gesetzt wurden. Durch die aktive Beteiligung von 
Controllern, aber auch von Mitgliedern der jeweiligen Verwaltungs-
führung der Teilnehmerorganisationen des Arbeitskreises an der 
Definition von Reifegraden und der Entwicklung des Prüfschemas sehen 
wir eine höhere Wahrscheinlichkeit gegeben, mit diesem „Selbst-
prüfungsinstrument“ auch innerhalb der Behörde auf Akzeptanz zu 
stoßen.

Obwohl der „Fragebogen“ recht umfangreich ist, erscheint dieser Umfang 
angemessen, um ein hinreichendes Abbild des Entwicklungsstandes der 
Zielorientierten Steuerung in einer Behörde abzubilden. Im Vergleich zu 
anderen Verfahren ist der mit der Umfrage und Auswertung verbundene 
Aufwand für Behörden sogar als verhältnismäßig gering einzustufen. 
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